
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1998/2/23 3Ob2106/96v,
10Ob216/02s

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.02.1998

Norm

ABGB §1009

GmbHG §18

HGB §49

Rechtssatz

Die Zustimmung eines vom Alleingeschäftsführer einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (aber nicht deren

einzigen Gesellschafter) bestellten Prokuristen zu einem von ihm namens der Gesellschaft mit ihm selbst

abgeschlossenen ungültigen Geschäftes ist wirkungslos.

Entscheidungstexte

3 Ob 2106/96v

Entscheidungstext OGH 23.02.1998 3 Ob 2106/96v

Veröff: SZ 71/27

10 Ob 216/02s

Entscheidungstext OGH 26.11.2002 10 Ob 216/02s

Vgl; Beisatz: Gilt auch bei einer Einmanngesellschaft. (T1)
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